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Die Aufbewahrung von Geschäftsakten aus der Sicht 

des Datenschutzes 

Das Factsheet beleuchtet die Frage, wie lange personenbezogene Geschäftsakten 

aufbewahrt werden dürfen. Nach einer Einleitung befasst sich ein erster Teil vor allem 

mit der Verjährung nach revidiertem Verjährungsrecht, der zweite Teil ist anschlies-

send den Aufbewahrungspflichten gewidmet. 

Datenschutz und Aufbewahrung im 

Clinch 

Die Bearbeitung von Personendaten muss 

verhältnismässig und zweckgebunden sein 

(Art. 4 Abs. 2 DSG). Der Eingriff in die Per-

sönlichkeitsrechte darf nicht weiter gehen, 

als dies das öffentliche oder private Inte-

resse erfordern. Es dürfen keine Perso-

nendaten bearbeitet werden, welche sach-

lich nicht benötigt werden. Zum Verhält-

nismässigkeitsgrundsatz gehört, dass Per-

sonendaten nicht länger als unbedingt not-

wendig aufbewahrt werden dürfen. Nicht 

mehr benötigte Personendaten sind zu 

löschen bzw. zu vernichten. Dieses daten-

schutzrechtliche Gebot steht im Wider-

spruch zum Bedürfnis, bestimmte Ge-

schäftsvorgänge auch zu einem späteren 

Zeitpunkt noch nachvollziehen zu können 

und deshalb personenbezogene geschäftli-

che Daten (nachfolgend unabhängig vom 

Datenträger als Geschäftsakten bezeich-

net) über eine längere Zeitdauer aufzube-

wahren. Unternehmen stehen im Clinch 

zwischen der Verletzung von Datenschutz-

recht einerseits und der Verletzung anderer 

rechtlicher Vorschriften oder dem Verlust 

von Rechten andererseits. Das Factsheet 

versucht, Leitlinien für diese Gratwande-

rung aufzuzeigen. 

Aufbewahrungspflicht und Verjährung 

als Rahmen 

Den Rahmen für die datenschutzrechtlich 

zulässige Dauer der Aufbewahrung von 

personenbezogenen Geschäftsakten bilden 

im Wesentlichen die beiden folgenden 

rechtlichen Aspekte: 

 Aufbewahrungspflicht: Es bestehen 

zahlreiche gesetzliche Aufbewahrungs-

pflichten für Geschäftsakten. Diese stel-

len einen gesetzlichen Rechtferti-

gungsgrund zur Bearbeitung von Per-

sonendaten dar (Art. 13 Abs. 1 DSG). 

Auf Grund der datenschutzrechtlichen 

Bearbeitungsgrundsätze müssen Do-

kumente, die Personendaten enthalten, 

nach Ablauf der gesetzlichen Aufbe-

wahrungsfrist aber innert nützlicher 

Frist vernichtet werden, sofern kein an-

derer Rechtfertigungsgrund für eine 

längere Aufbewahrung geltend ge-

macht werden kann.  

 Verjährung: Das Unternehmen hat ein 

überwiegendes Interesse, bis zum Ab-

lauf der Verjährungsfrist auf der Grund-

lage von Geschäftsakten eigene Forde-

rungen durchsetzen und Forderungen 

von Dritten abwehren zu können. Die-

ses überwiegende Interesse stellt eben-

falls einen Rechtfertigungsgrund zur 

Bearbeitung von Personendaten dar 

(Art. 13 Abs. 1 DSG). Dazu kommt, 

dass die Abwicklung eines Vertrags un-

ter bestimmten Umständen bis zum Ab-

lauf der Verjährungsfrist dauern kann, 

was ebenfalls die Bearbeitung von Per-

sonendaten erlaubt (Art. 13 Abs. 2 

Bst. a DSG). 

Die beiden Rechtfertigungsgründe können 

sich zeitlich überlagern. Nicht selten ist die 
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gesetzliche Aufbewahrungsfrist länger als 

die Verjährungsfrist. 

Die Verjährung im schweizerischen  

Privatrecht 

Das schweizerische Privatrecht enthält 

keine einheitliche Ordnung des Verjäh-

rungsrechts. Die allgemeinen Bestimmun-

gen über die Verjährung privatrechtlicher 

Forderungen sind im dritten Titel des Obli-

gationenrechts (OR) enthalten. Diese Best-

immungen gelten insbesondere für die Ver-

jährung von Forderungen aus Verträgen, 

darüber hinaus aber grundsätzlich für 

sämtliche privatrechtlichen Forderungen, 

also auch für jene, die aus Tatbeständen 

des Personen-, Familien-, Erb- und Sa-

chenrechts entstehen. Weiter regelt Art. 60 

OR die Verjährung von Ansprüchen aus 

unerlaubter Handlung und Art. 67 OR die 

Verjährung von Ansprüchen aus unge-

rechtfertigter Bereicherung. Daneben gibt 

es zahlreiche Sonderbestimmungen, die 

von den allgemeinen Verjährungsbestim-

mungen abweichen, sei es im OR, im Zivil-

gesetzbuch (ZGB) oder in anderen Bun-

desgesetzen. Die meisten gesetzlichen 

Verjährungsfristen können nicht durch Ver-

trag abgeändert werden. 

Der Gesetzgeber hat am 15. Juni 2018 

eine Revision des Verjährungsrechts be-

schlossen, welche am 1. Januar 2020 in 

Kraft tritt. Der vorliegende Beitrag bezieht 

sich auf dieses neue Recht. 

Es werden zwei Arten von Verjährungen 

mit entsprechenden Verjährungsfristen 

unterschieden, welche bei jedem Fall paral-

lel zueinander bestehen: 

 Relative Verjährung: Die relative Ver-

jährung kommt bei Ansprüchen aus 

Schäden und bei mangelhafter Erfül-

lung von Verträgen zur Anwendung und 

beginnt zum Zeitpunkt der Kenntnis-

nahme vom Schaden bzw. Mangel und 

von der ersatzpflichtigen Person. Wird 

die Forderung nicht innert der relativen 

Verjährungsfrist geltend gemacht, ver-

jährt sie trotz einer länger laufenden 

absoluten Verjährung. 

 Absolute Verjährung: Die absolute Ver-

jährung beginnt mit der Fälligkeit der 

Forderung, bei Forderungen aus Schä-

den oder Vertragspflichtverletzungen 

mit dem Zeitpunkt der schädigenden 

Handlung. Nach dem Ablauf der abso-

luten Verjährung ist eine Forderung in 

jedem Fall verjährt. 

 

Praxisbeispiel 

Ein Chiropraktiker macht bei einem Klienten eine 

grobe Fehlmanipulation an der Wirbelsäule. 

Letzterer hat einige Tage Schmerzen, vergisst 

aber danach den Vorfall. 18 Jahre später hat er 

schwere Rückenprobleme, welche der Arzt auf 

die Fehlmanipulation zurückführt. Die dreijährige 

relative Verjährung beginnt mit der Mitteilung 

des Arztes an den Klienten; dieser muss nun 

grundsätzlich innert 3 Jahren den Schaden ge-

gen den Chiropraktiker geltend machen. Die ab-

solute Verjährung bei Körperschäden beträgt 20 

Jahre. Deshalb bleiben dem Klienten trotz der 

dreijährigen relativen Verjährung zur Geltend-

machung des Schadens nur noch 2 Jahre. 
 

 

Die wichtigsten absoluten Verjährungs-

fristen 

In der Tabelle auf der nächsten Seite  

(S. 3) finden Sie die wichtigsten Verjäh-

rungsfristen (revidiertes Verjährungsrecht; 

in Kraft ab 1. Januar 2020). 
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Grund der Forderung Rechtsgrundlage absolute Verjährung  

(relative Verjährung) 

Alle Forderungen ohne Spezialre-

gelung (allgemeine Verjährungsre-

gel) 

Art. 127 OR 10 Jahre 

Verletzung vertraglicher Pflichten 

ohne Spezialregelung 

Art. 127 OR und Bundesgerichts-

praxis 

10 Jahre (3 Jahre seit Kenntnis) 

Miet-, Pacht- und Kapitalzinse und 

andere periodische Leistungen aus 

einem Dauerschuldverhältnis 

Art. 128 Ziff. 1 OR 5 Jahre 

Lieferung von Lebensmitteln, für 

Beköstigung (z.B. Catering) und für 

Wirtsschulden 

Art. 128 Ziff. 2 OR 5 Jahre 

traditionelle Handwerksarbeit, 

Kleinverkauf von Waren, ärztliche 

Besorgung, Berufsarbeiten von 

Anwälten, Rechtsagenten, Prokura-

toren und Notaren sowie aus dem 

Arbeitsverhältnis von Arbeitneh-

mern 

Art. 128 Ziff. 3 OR 5 Jahre 

Gewährleistung wegen Mängel der 

beweglichen Sache beim Kauf 

Art. 210 Abs. 1 OR 2 Jahre nach Ablieferung (ver-

tragliche Abweichung zulässig) 

Gewährleistungsanspruch beim 

Werkvertrag 

Art. 371 Abs. 1 OR 2 Jahre nach Abnahme des 

Werks 

Tötung eines Menschen oder Kör-

perverletzung (Schadenersatz und 

Genugtuung) 

Art. 60 Abs. 1
bis

 OR 

Art. 128a OR 

20 Jahre ab Ende schädigendes 

Verhaltens (3 Jahre seit Kenntnis) 

unerlaubte Handlung (Schadener-

satz und Genugtuung) 

Art. 60 Abs. 1 OR 10 Jahre  ab Ende schädigendes 

Verhaltens (3 Jahre seit Kenntnis) 

ungerechtfertigte Bereicherung 

(Schadenersatz und Genugtuung) 

Art. 67 Abs. 1 OR 10 Jahre  ab Ende schädigendes 

Verhaltens (3 Jahre seit Kenntnis) 

Motorfahrzeug- und Fahrradunfälle 

(Schadenersatz und Genugtuung) 

Art. 83 Abs. 1 SVG i.V.m. 

Art. 60 Abs. 1 OR 

10 Jahre  ab Ende schädigendes 

Verhaltens (3 Jahre seit Kenntnis) 

Versicherungsvertrag Art. 46 Abs. 1 VVG 2 Jahre nach Eintritt der Tatsa-

che, welche die Leistungspflicht 

begründet 

Produktehaftpflicht Art. 9 und 10 PrHG 10 Jahre nach Inverkehrbringung 

durch Hersteller (3 Jahre seit 

Kenntnis) 

Verlustscheinforderung Art. 149a SchKG Schuldner: 10 Jahre 

Erben: 1 Jahr 

 

Tabelle: Die wichtigsten Verjährungsfristen im schweizerischen Recht 
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Maximale Verjährung als Aufbewah-

rungsgrenze 

Für die datenschutzrechtliche Betrachtung 

der maximal zulässigen Aufbewahrungs-

dauer von personenbezogenen Geschäfts-

akten ist nur die absolute Verjährung von 

Bedeutung.  

Vor dem Hintergrund der spezifischen Ge-

schäftstätigkeit (branchen-spezifische Ver-

jährungen), d.h. der erbrachten Leistungen, 

kann in einem ersten Schritt abgeklärt wer-

den, welche absoluten Verjährungen des 

OR und der Fachgesetzgebung auf die 

Inhalte der Geschäftsakten Anwendung 

finden. Dabei muss immer auch geklärt 

werden, ob eine relevante Wahrscheinlich-

keit besteht, dass die Kundin bzw. der 

Kunde gegen das Unternehmen Ansprüche 

aus unerlaubter Handlung (Art. 60 OR) 

oder aus ungerechtfertigter Bereicherung 

stellen kann. 

In einem zweiten Schritt ist zu klären, ob 

der Inhalt der personenbezogenen Ge-

schäftsakten dazu beitragen kann, dass 

das Unternehmen in einem Streitfall allfälli-

ge Ansprüche gegen die Kundin bzw. den 

Kunden (z.B. Kaufpreis, Mietzins oder 

Abonnementsgebühr) beweisen oder allfäl-

lige Forderungen von Kundinnen und Kun-

den (z.B. Schadenersatz, Mietzinsredukti-

on, Rückzahlung der Mietkaution) erfolg-

reich bestreiten könnte. Trifft dies zu, dann 

besteht ein Rechtfertigungsgrund zur Auf-

bewahrung der entsprechenden personen-

bezogenen Dokumente der Geschäftsakten 

(Art. 13 Abs. 1 DSG) und die Geschäftsak-

ten bzw. die relevanten und nützlichen Do-

kumente dürfen bis zum Ablauf der jeweili-

gen absoluten Verjährungsfrist aufbewahrt 

werden. Längere gesetzliche Aufbewah-

rungsfristen gehen – wie erwähnt – vor. 

Pflicht zur Aufbewahrung von Ge-

schäftsbüchern 

Gemäss Art. 958f OR sind die Geschäfts-

bücher und die Buchungsbelege sowie der  

Geschäftsbericht und der Revisionsbericht 

während zehn Jahren aufzubewahren. Die 

Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf 

des Geschäftsjahres, in welchem die Un-

terlagen entstanden sind. Der Pflicht zur 

Buchführung unterliegen Einzelfirmen, Per-

sonengesellschaften, Kapitalgesellschaften 

(z.B. AG, GmbH), aber auch Genossen-

schaften, Vereine und Stiftungen (Art. 957 

OR). Der Bundesrat hat mit der Geschäfts-

bücherverordnung (GeBüV) Vorschriften 

über die zu führenden Geschäftsbücher, 

die Grundsätze zu deren Führung und Auf-

bewahrung sowie über die verwendbaren 

Informationsträger erlassen. 

Folgende Dokumente sind aufbewah-

rungspflichtig: 

 Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, 

Erfolgsrechnung, allenfalls Anhang, 

Kapitalflussrechnung, Lagebericht und 

Konzernrechnung; 

 Konti und Journale; 

 Hilfsbücher – soweit vorhanden – mit 

allen dazugehörenden Details wie Debi-

toren, Kreditoren, Lohn, Lagerbuchhal-

tung; 

 Details zur Jahresrechnung: Diese be-

stehen in der Regel aus Inventaren der 

Vorräte, angefangenen Arbeiten oder 

nicht fakturierten Dienstleistungen, 

Wertschriftenverzeichnissen, Details 

der Anzahlungen, Abgrenzungsposten; 

 Buchungsbelege, d.h. Aufzeichnungen, 

welche notwendig sind, um den einer 

Buchung zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfall oder Sachverhalt nach-

vollziehen zu können. Buchungsbelege 

können Bankbelege, Kassenbelege, 

Rechnungen, Quittungen, Spesenab-

rechnungen, Zeiterfassung der Mitar-

beitenden und die Korrespondenz sein, 

sofern letztere als Buchungsbeleg gilt; 

 Allenfalls weitere Bestandteile wie An-

lagebuchhaltung, Betriebsbuchhaltung, 

Kalkulation; 

 Lieferscheine können Teil der Rech-

nung sein. Dies ist der Fall wenn auf 

der Rechnung nur ein Bezug zum Lie-

ferschein aufgeführt ist. Wenn der Lie-

ferschein auf der Rechnung jedoch mit 
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allen Informationen abgebildet wird, 

kann er nach Bezahlung der Rechnung 

vernichtet werden. 

 Dokumente, welche in irgend einer Art 

und Weise rechtsverbindliche Wirkung 

entfalten wie Verträge, VR- und GV-

Protokolle, die Gewinnverteilung, Ur-

kunden, Inventare, Statuten, Aktienver-

zeichnisse, Personaldossiers, Ge-

schäftsberichte, Steuererklärungen, 

MWST-Abrechnungen, Sozialversiche-

rungsdeklarationen und Lohnausweise. 

Seit der Einführung des neuen Rechnungs-

legungsrechts ist nur noch der Teil der Kor-

respondenz aufbewahrungspflichtig, wel-

cher als Buchhaltungsbeleg qualifiziert ist 

(was in der Praxis nur bei wenigen Unter-

lagen der Fall sein dürfte). Die Korrespon-

denz kann mithin in der Regel bereits zu 

einem früheren Zeitpunkt vernichtet wer-

den. 

Aufbewahrung von Personaldossiers 

Es besteht keine ausdrückliche Pflicht zur 

Aufbewahrung von Personaldossiers, Teile 

davon gehören aber zu den Geschäftsbü-

chern (siehe oben). Gemäss Art. 328b OR 

darf der Arbeitgeber Daten über den Ar-

beitnehmer nur bearbeiten, soweit sie des-

sen Eignung für das Arbeitsverhältnis be-

treffen oder zur Durchführung des Arbeits-

verhältnisses erforderlich sind. Dazu gehört 

alles, was über einen Arbeitnehmer in Be-

zug auf die Entstehung, den Verlauf und 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

aufgezeichnet wird, beispielsweise: Perso-

nalien, Adresse; Bewerbungsunterlagen, 

Referenzauskünfte, grafologische Gutach-

ten, Testunterlagen; Arbeitsvertrag, Bonus-

vereinbarungen, Weiterbildungsvereinba-

rungen, Beurteilungen; Lohn-und Versiche-

rungsdaten; Abwesenheiten (Ferien, 

Krankheit/Unfall, Militär); Disziplinarmass-

nahmen (Verwarnungen, Verweise, Bus-

sen); Korrespondenzen zwischen Arbeit-

geber und Angestellten, Aktennotizen über 

besondere Vorkommnisse. 

Personaldossiers und deren Bestandteile 

(bzw. die entsprechenden elektronischen 

Daten) sind – unter Beachtung der Verjäh-

rungsfristen – nach Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses längstens zehn Jahre 

aufzubewahren. 

Steuerrechtliche Aufbewahrungspflich-

ten 

Die steuerrechtlichen Vorschriften des 

Bundes und der Kantone haben teilweise 

eigene Regelungen zur Aufbewahrungsfrist 

von Unterlagen. Grundsätzlich beträgt im 

kantonalen Steuerrecht die Aufbewah-

rungspflicht – gemäss Art. 126 Abs. 3 DBG 

in bewusster Angleichung an Art. 958 f OR 

– zehn Jahre. In einigen Kantonen er-

streckt sich diese Aufbewahrungspflicht, 

wenn bei deren Ablauf noch steuerrechtli-

che Verfahren hängig sind (z.B. im Kanton 

Thurgau um höchstens fünf Jahre).  

Bei der Mehrwertsteuer richtet sich die 

Aufbewahrungsfrist nach der absoluten 

Festlegungsverjährung (Art. 70 Abs. 2 

MWSTG) und dauert somit bis zehn Jahre 

nach Ablauf der Steuerperiode, in der die 

Steuerforderung entstanden ist (Art. 42 

Abs. 6 MWSTG); für Grundstücke gelten 

andere Fristen. 

Geschäftsunterlagen, die im Zusammen-

hang mit der Berechnung der Einlageent-

steuerung und des Eigenverbrauchs von 

unbeweglichen Gegenständen, insbeson-

dere Grundstücken, benötigt werden, sind 

während 20 Jahren aufzubewahren (Art. 70 

Abs. 3 MWST). Ein separater Ablagekreis 

für Geschäftsunterlagen zu Immobilien ist 

deshalb empfehlenswert. 

Aufbewahrungspflichten bei regulierten 

Berufen 

Die Gesetzgebung zu regulierten Berufen 

legt oft Aufbewahrungsfristen fest, welche 

besonders zu beachten sind, da die be-

troffenen Unterlagen auf die Klienten bezo-

gene Dokumentationen sind, die nicht zu 

den Geschäftsbüchern gehören. Die Auf-

bewahrungsregelungen finden sich meis-

tens im kantonalen Recht. Besondere Auf-

bewahrungsfristen finden sich insbesonde-

re für Anwälte, freiberufliche Notare oder 
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Gesundheitsberufe (z.B. Ärzte, Apotheker, 

Psychologen, Pflegeberufe, Heilpraktiker). 

 

Praxisbeispiel 

Die Patientenrechtsverordnung des Kantons 

Bern enthält für die Behandlungsdokumentation 

aller Gesundheitsberufe die folgende Vorschrift: 

Art. 6  Aufbewahrungspflicht  
1
 Die Behandlungsdokumentationen sind so lan-

ge aufzubewahren, als sie für die Gesundheit 

der Patientin oder des Patienten von Interesse 

sind, mindestens aber während zehn Jahren 

nach Abschluss der Behandlung. 
2
 Während mindestens zwanzig Jahren aufzu-

bewahren sind:  

a. Behandlungsdokumentationen von Kindern 

und Jugendlichen bis 18 Jahren, 

b. den Geburtsverlauf betreffende Behandlungs-

dokumentationen. 
3
 Für Behandlungsdokumentationen, die über 

Behandlungen erstellt werden, deren Risiken 

sich nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge erst 

spät verwirklichen können, ist eine angemessen 

längere Aufbewahrungsfrist vorzusehen. 
 

Die Frist beginnt mit der letzten Behandlung 

bzw. Pflegehandlung am betreffenden Patienten 

bzw. bei formellen Austritten mit dem Austritt zu 

laufen.  
 

 

Zusammenspiel von Aufbewahrungs- 

und Verjährungsfrist 

Wie lange personenbezogene Geschäfts-

akten aus der Sicht des Datenschutzrechts 

aufbewahrt werden dürfen, bestimmt sich 

insbesondere auf der Grundlage der je-

weils massgeblichen Aufbewahrungs- und 

Verjährungsfristen. Dabei kann die Ermitt-

lung der mutmasslichen datenschutzrecht-

lich zulässigen Aufbewahrungsdauer wie 

folgt vorgenommen werden: 

1. Wenn gesetzliche Aufbewahrungsfris-

ten bestehen, ist bezogen auf den un-

teilbaren Inhalt der Geschäftsakte von 

der längsten Aufbewahrungsfrist aus-

zugehen. 

2. Wenn der Inhalt der Geschäftsakte we-

gen einer Verjährung aufbewahrt wer-

den muss, deren absolute Frist länger 

als die längste Aufbewahrungsfrist ist, 

ist diese Verjährungsfrist massgeblich.  

 

Praxisbeispiel 

Ein Chiropraktiker im Kanton Bern muss die Be-

handlungsdokumentation bei erwachsenen Pati-

enten grundsätzlich zehn Jahre aufbewahren. 

Die Aufbewahrungspflicht für Geschäftsbücher 

beträgt ebenfalls zehn Jahre. Die Aufbewah-

rungspflichten enden somit zehn Jahre nach Ab-

schluss der Behandlung bzw. des betreffenden 

Geschäftsjahrs. Die absolute Verjährung bei 

Körperschäden beträgt aber 20 Jahre. Fehlma-

nipulationen an der Wirbelsäule können zu 

Spätschäden führen.  

Der Chiropraktiker darf somit die Patientendos-

siers 20 Jahre aufbewahren. 
 

 

------------------------------ 

 

Rechtlicher Hinweis: 

Recht ist keine exakte Wissenschaft und steti-

gem Wandel unterworfen. Der Inhalt des Facts-

heets wurde mit grosser Sorgfalt erarbeitet, 

trotzdem muss jede Haftung für den Inhalt abge-

lehnt werden. 

Bitte beachten Sie den Aktualitätsstand des 

Factsheets. 
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